
den, Städten und Landkreisen als kommunales Vermö
gen zusteht, kann der Bürgermeister, der Oberbürger
meister oder der Landrat beim Präsidenten der Treu
handanstalt oder bei Betrieben und Einrichtungen ge
mäß § 11 des Gesetzes über die Privatisierung und Reor
ganisation des volkseigenen Vermögens beim zuständi
gen Minister“

und jetzt kommt die Veränderung

„innerhalb von 2 Wochen nach Kenntnisnahme Ein
spruch einlegen.“

Und nun geht die Änderung weiter:

„Der Einspruch kann nicht mehr eingelegt werden, wenn 
seit Abschluß der Verträge oder Vereinbarungen bzw. 
seit dem Zeitpunkt der verwaltungsrechtlichen Entschei
dung 2 Monate verstrichen sind. Wird dem Ein
spruch ..

Dann geht der Text weiter wie bisher.

Ich glaube, der Sinn dieser Einfügung ist deutlich. Ich 
möchte, ehe ich Ihnen das zur Abstimmung überlasse, noch 
eine Bemerkung und einen Dank anschließen. Die Bemerkung 
besagt, daß der Ausschuß während der 3. Lesung sich überlegt 
hat, ob man in den Absatz 2 des § 8 eine Änderung des hier vor
gesehenen Verfahrens einfügen soll, daß die vorhin ja schon 
einmal diskutierte letztinstanzliche Entscheidung durch den 
Minister als oberste Rechtsaufsichtsbehörde beibehalten wer
den soll, oder ob man hier noch den Gerichtsweg nach dem 
neuen Gesetz über den Gerichtsweg gegen Verwaltungsent
scheidungen anfügen soll.

Wir haben das eigehend diskutiert und sind dann angesichts 
des besonderen Anlasses und des besonderen Zweckes dieses 
Gesetzes der Meinung gewesen, es sollte bei dem Wortlaut des 
Textes bleiben, wie er Ihnen im § 8 jetzt vorliegt. Der Grund 
sind die besonderen Umstände, die ja auch zur Einführung des 
Treuhandrechtes geführt haben und uns ein schnelles und ex
aktes Verfahren angemessen erscheinen lassen.

Die angekündigte Danksagung gilt den Damen und Herren 
des Ausschusses, die die 3. Lesung sehr schnell durchgeführt 
haben, so daß wir jetzt den Text vorliegen haben, und natürlich 
allen Diskussionsrednern, die hier zum Entstehen dieses Ge
setzes beigetragen haben.

Ich bitte dann um Abstimmung und empfehle eine Annahme 
des Gesetzentwurfes. - Danke.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Wir kommen zur Abstimmung über diese Drucksache mit 
dem Ergänzungsblatt 2, das Ihnen vorliegt. Wer dieser Druck
sache mit den hier vorgetragenen Ergänzungen seine Zustim
mung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. 
Gegenstimmen? - Eine. Stimmenthaltungen? - Eine. Dann ist 
das so angenommen.

(Beifall)

Wir kommen jetzt zum Antrag des Wirtschaftsausschusses - 
Antrag der CDU/DA-Fraktion

Beschlußempfehlung des Wirtschaftsausschusses 
Gesetz zur Entflechtung des Handels in den 
Kommunen
(Drucksache Nr. 108a).

Diesen Punkt wollen wir jetzt auf die Tagesordnung nehmen. 
Das würde bedeuten, daß wir dieser mit zwei Dritteln zustim
men müßten, daß wir es jetzt noch verhandeln.

Wer dafür ist, daß wir diesen Punkt jetzt auf die Tagesord
nung nehmen, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. Wer 
ist dagegen? - Danke. Stimmenenthaltungen? - Danke. Zwei- 
Drittel-Mehrheit, denke ich, ist damit gegeben. Damit kommen 
wir zu diesem außerordentlichen Tagesordnungspunkt. Ich

bitte den Herrn Schulz als Berichterstatter des Wirtschaftsaus
schusses, diese Beschlußempfehlung vorzulegen.

Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Auf Grund der 
äußerst bedenklichen Situation im Handel und der heute ge
führten Debatte und den Ausführungen der Frau Minister für 
Handel und Tourismus sah sich der Wirtschaftsausschuß genö
tigt, sich heute noch einmal zusammenzufinden und die jetzt 
vorliegende Gesetzesvorlage fertigzustellen. Dieses Gesetz 
sollte eigentlich bereits gestern mittag im Wirtschaftsausschuß 
fertig werden. Das konnte aber auf Grund der gestern geführ
ten Personaldebatte im Zusammenhang mit der Treuhandan
stalt nicht erfolgen.

Mit diesem Gesetz soll bewirkt werden, daß die marktwirt
schaftliche und wettbewerbsfördemde Entflechtung des ehe
mals volkseigenen Handels tatsächlich erfolgt, damit sich Wett
bewerbsstrukturen herausbilden können, die der Gefahr von 
Preiswucher und Preisdiktat entgegenwirken und sie aus
schließen.

Durch das Gesetz wird geregelt, daß die Treuhand bei der 
Entflechtung der Handelsbetriebe die Handelsobjekte nicht an 
irgend jemanden vergibt, sondern die Kommunen ein entschei
dendes Mitspracherecht bei der Vergabe haben und somit für 
die jeweils günstigste Variante entschieden werden kann.

Trotz der Eile bei der Formulierung dieses Gesetzes erfolgte 
eine ausführliche Beratung, die dazu führt, daß im Wirtschafts
ausschuß allen Punkten einstimmig zugestimmt wurde. Die 
Empfehlungen der mitberatenden Ausschüsse wurden weitest
gehend beachtet und eingearbeitet. Ich bitte infolge der Dring
lichkeit um Annahme dieses Gesetzes.

(Beifall)

Stellvertreter der Präsidentin Frau Dr. Niederkirchner:

Danke schön. Liegen Anfragen vor? - Bitte.

Börner (PDS):

Ich habe zwei Anfragen nur zur Erläuterung zu §3. Meine 
Frage ist, was unter Markt verstanden wird. Wie wird der 
Markt gefaßt? Ist es das Gebiet der DDR insgesamt, sind es die 
Gebiete der Länder oder der Kreise, der Städte oder Gemein
den? Da wird es schon schwierig, das zu bestimmen.

Und die zweite Frage betrifft den Termin der Ausschreibung. 
Es ist festgelegt, daß die Ausschreibung gemäß §2 bis zum 31. 
Juli zu erfolgen hat. Für mich steht die Frage: Ist es in dem 
Zeitraum möglich, auch für kleinere mittelständische Handels
treibende, sich an dieser Ausschreibung zu beteiligen, oder ist 
es eine Bevorteilung der auf dem Sprung stehenden großen 
Handelskette?

Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:
Zur ersten Frage: Marktbeherrschende Positionen in dem 

Bereich, in dem die Land- oder Stadträte entscheiden, also in 
den kleineren Bereichen, nicht im gesamten Land, sondern in 
dem Bereich, in dem entschieden wird.

Und die Ausschreibungen, die bis zum 31. Juli erfolgen, das 
heißt nur, daß bis zum 31. Juli gesagt werden muß: Es werden 
jetzt diese und diese und diese Objekte ausgeschrieben - wer 
bewirbt sich dafür. Damit ist noch lange nicht festgelegt, wer es 
letztendlich kriegt, denn das muß bis zum 30. September ge
schehen. Es kann sich also jeder, der Interesse daran hat, be
werben.

Nooke, (Bündnis 90/Grüne):

Im Interesse der Leute, die uns jetzt vielleicht ab und zu zu
hören: Wir haben gerade ein Kommunalvermögensbildungsge
setz verabschiedet. Schließen Sie jetzt nach dem Entflechtungs
gesetz für den Handel aus, daß die Kommune trotzdem das 
Recht hat, Anspruch auf die Kaufhalle zu erheben, oder ist es 
nach dem Gesetz freigestellt?)

Schulz, Berichterstatter des Wirtschaftsausschusses:
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